Warum Offenlegung der Spender?

( Dem Abgeordnetenhaus liegt zur zweiten Lesung das Gesetz zur Durchführung von Volksbegehren und Volksentscheiden vor. Damit wird wahrscheinlich im Februar 2008 der Zustand beendet sein, dass die Realisierung der seit 2006 geltenden neuen und erleichterten Verfassungsregelungen zur direkten Demokratie auf Landesebene auf der Grundlage eines Durchführungsgesetz erfolgen muss, das aus der Mitte der neunziger Jahre stammt. Das Durchführungsgesetz wird aber erst für neue Initiativen, nicht für bereits laufende gelten.   

( Das Gesetz setzt die Tendenz der Verfassungsänderungen fort, direkte Demokratie auf Landesebene – ebenso wie seit 2005 auf Bezirksebene – deutlich zu erleichtern. So besteht z.B. ab einem Kostenaufwand von 10.000 € - wenn mindestens 50 % der Zahl gültiger Unterschriften vorliegen – für die Träger ein Kostenerstattungsanspruch. Dafür ist aber die Offenlegung aller Spender von über 10.000 € die voraussetzende Bedingung.

( Die Rechtspolitiker aller Fraktionen haben auch im Gesetzesentwurf verankert, dass generell alle Spender über 50.000 € veröffentlicht werden müssen. Ursprünglich hatten SPD und Linkspartei solche Forderungen – die 2005 von der CDU auch für die bezirklichen Bürgerbegehren und -entscheide erhoben wurden – abgelehnt, weil sie einer Pauschalverdächtigung der Träger solcher Initiativen gleichkämen, lediglich Werkzeug anderer Interessen zu sein. 

( Inzwischen gibt es aber begründeten Anlass zur Vermutung, dass bei einigen Initiativen direkter Demokratie tatsächlich wirtschaftliche und politische Interessen von Unternehmen und Organisationen eine tragende Rolle spielen, die in der Öffentlichkeit verschleiert werden, weswegen viele Unterschreibende offenbar nicht wissen, für wessen Interessen sie sich – oft ungewollt – einsetzen. In dem Sinne liegt der Verdacht nahe, dass die z. T. beträchtlichen Kampagnemittel einiger Träger zu einem größeren Teil von solchen Unternehmen und Organisationen stammen. So gibt es z. T. Anzeichen, dass es einen stark an einem Privat- und Wirtschaftsflughafen Tempelhof interessierten Großinvestor gibt, dass ein konservatives Medienimperium größtes Interesse an einer Niederlage des rot-roten Senates in der Flughafenfrage hat, dass ein Großunternehmen aus der Tabakindustrie beim Volksbegehren gegen den Nichtraucherschutz eine substanzielle Rolle spielt und dass sich alle diese Unternehmen es durchaus etwas kosten lassen, um über die direkte Demokratie ihre Interessen zu verwirklichen. Das alles ist nicht verboten, aber die Bevölkerung sollte es wissen.  
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